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Zusatz 

Benützung der Räume im Kirchenzentrum Gut Hirt  
unter COVID-19 

 
 
 
Wegen der aktuellen Lage durch COVID-19 gilt für die Benützung des Kirchen-
zentrums Gut Hirt ergänzend zum Benützungsreglement bis auf Weiteres 
folgendes: 
 

- Die maximale Belegung des Saals im Kirchenzentrum Gut Hirt richtet sich 
nach den aktuellen Bestimmungen des BAG (Bundesamt für Gesundheit, 
www.bag.admin.ch) 

- Die Bewilligung wird nur unter Abgabe eines gültigen Schutzkonzeptes  
seitens Veranstalter erteilt 

- Es gilt Maskenpflicht im Saal 

- Jegliche Haftung seitens der Kath. Kirchgemeinde wird abgelehnt 
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